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Erste Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für den  
Studiengang Künstlerisches Aufbaustudium  
an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg  
 
vom 15.05.2013 
 
Gemäß §§ 13 Abs.1 in Verbindung mit 67 Abs. 3 Nr. 8 und 77 Abs. 2 Nr. 1 des 
Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (HSG LSA) vom 14.12.2010 (GVBl. LSA S. 
600) in der derzeit gültigen Fassung hat die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
folgende Erste Ordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für den 
Studiengang Künstlerisches Aufbaustudium beschlossen. 
 

Artikel I 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung für den Studiengang Künstlerisches Aufbaustudium an der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg vom 17. Dezember 2008 (ABl. 2009, Nr. 7, S. 21) 
wird wie folgt geändert: 
 
Zu § 2 
 
1. Der Titel des § 2 wird wie folgt geändert: 

„§ 2 Ziele und Art des Studiengangs“ 
2. Abs. 3 Satz 4 wird gestrichen. 
3. Abs. 4 wird wie folgt neu eingefügt: 

„Bei dem Studiengang handelt es sich um einen gebührenpflichtigen Künstlerischen 
Aufbaustudiengang. Das Studium ist gemäß der fachspezifischen Gebührenordnung in 
der jeweils gültigen Fassung gebührenpflichtig.“ 

 
Artikel II 

 
Diese Ordnung findet Anwendung bei allen Studierenden, die zum Wintersemester 
2013/2014 oder später ihr Studium in diesem Studiengang aufnehmen.  
 

Artikel III 
 
Diese Ordnung wurde vom Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät II am 15.05.2013 
beschlossen; der Akademische Senat hat hierzu Stellung genommen am 12.06.2013. 
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Diese Ordnung tritt zum Wintersemester 2013/2014 in Kraft und wird im Amtsblatt der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg veröffentlicht. 
 
Halle (Saale), 14. Juni 2013 
 
 
Prof. Dr. Udo Sträter 
Rektor 


